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Kursbeschreibung: Die aktuellen Herausforderungen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zeigen die zentrale Bedeutung des Staatshaushaltes für die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Staates und damit für seine Wirtschaftsentwicklung und die Wohlfahrt seiner Bürgerinnen und Bürger. Steuern und öffentliche Kreditaufnahme 
bilden die Kernelemente staatlicher Einnahmen, mit denen Staatsaufgaben finanziert werden. In einem ersten Teil werden daher zunächst die Grundlagen der Besteuerung 
sowie ihre allokativen und distributiven Wirkungen vorgestellt. Dem schließt sich eine detaillierte Erörterung einzelner Steuerarten an. Im zweiten Teil werden Umfang und 
wesentliche Formen staatlicher Kreidtaufnahme sowie die Folgen der Staatsverschuldung behandelt. Dabei wird imHinblick au fdie aktuellen Entwicklungen insbesondere auf 
den Zusammenhang zwischen Währungssystem und Staatsverschuldung eingegangen. Ein Überblick über die institutionellen Mechanismen zur Begrenzung der 
Staatsverschuldung in der Europäischen Union rundet die Veranstaltung ab. 

Ziele: Ziel des Faches ist es, die Studierenden mit den Möglichkeiten und ökonomischen Wirkungen verschiedener Formen staatlicher Einnahmepolitik bekannt zu machen. 
Besonderer Fokus wird dabei auf die institutionellen Anreizwirkungen der Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelegt. 
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4.2 Unternehmensbesteuerung, insb. Körperschaftssteuer 
4.3 Umsatzbesteuerung 
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47. 
5. Staatseinnahmen durch Kreditaufnahme 
5.1 Staatsverschuldung und ihre Auswirkungen 

De Grauwe, Paul (2012): Economics of Monetary Union, Oxford 

48. 5.2 Instrumente zur Verhinderung  des Aufbaus von Defiziten 
Eckardt, Martina (2013), Die neue Fiscal Governance in der EU – der aktuelle Stand, in: Eckardt, M., Pállinger , Z.T. 
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5.3 Währungssysteme und die Auswirkung von Defiziten und 
Staatsverschuldung 
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50. 5.4 Maßnahmen zum Abbau der Staatsverschuldung  

51. 5.5 Koordinierung der Fiskal- und Wirtschaftspolitik in der EU  
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